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An 166 

Schriftführung, Frau Strobel 

 

Anfrage FDP: Lärmschutzwand Baugebiet Neulandstraße/Homannsweg 
Anfrage zur nächsten Sitzung der BV Jöllenbeck am 25.Februar 2021 

 

Wir bitten in der Sitzung der Bezirksvertretung folgende Antwort mitzuteilen: 

 

Frage: 

Die Anwohner der Saarstraße haben Zweifel an den theoretisch berechneten 
Lärmwerten an der Jöllenbecker Straße. Kann vor Ort eine echte Messung stattfinden? 
Wer kann dies valide und reliabel durchführen? 

Antwort: 

Für die Beurteilung von Straßenverkehrslärm ist die Berechnung der Lärmpegel nach 
der RLS-90 (Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen) vorgeschrieben. Dadurch 
wird eine bundeseinheitliche und gerichtlich vergleichbare Bewertung der 
Lärmsituation erreicht. In dem Berechnungsverfahren werden alle für die Ermittlung 
der Lärmpegel ungünstigen Einflüsse berücksichtigt. Es ist somit davon auszugehen, 
dass ein gemessener Lärmpegel niedriger ist als ein berechneter. Der 
Absorptionsgrad der Lärmschutzwand lässt sich, wie bereits in der Mitteilung zur 
Anfrage vom 23.06.2020 (Drucksachennummer: /2014-2020) dargestellt, nur in 
einem Labor messen.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 
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